
 
Ordentliche Hauptversammlung der BASF SE am 12. Mai 2017 
Synopse zu den unter den Tagesordnungspunkten 7 und 8 vorgeschlagenen Satzungsänderungen 
 

Bisherige Satzungsregelung (Fassung: Mai 2014) Vorgeschlagene Satzungsänderung 

 

 

 

 

(Bisher keine Satzungsregelung zu bedingtem Kapital.) 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
unter Tagesordnungspunkt 7 (Bedingtes Kapital 2017) vor, 
folgenden Beschluss zu fassen: 
 

§ 5 der Satzung wird um folgende neue Ziffer 9 ergänzt: 

 

9. Das Grundkapital ist um bis zu 117.565.184 € durch 

Ausgabe von bis zu 91.847.800 neuen Aktien bedingt erhöht. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 

wie die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen oder von 

Optionsscheinen aus Optionsschuldverschreibungen, die 

aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die 

Hauptversammlung vom 12. Mai 2017 von der Gesellschaft oder 

von einer Tochtergesellschaft bis zum 11. Mai 2022 begeben 

werden, von ihrem Wandlungs- oder Optionsrecht Gebrauch 

machen oder, soweit sie zur Wandlung bzw. Optionsausübung 

verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung bzw. 
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Optionsausübung erfüllen und soweit nicht andere 

Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt werden. Die 

Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den nach Maßgabe des 

vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses in den 

Schuldverschreibungs- bzw. Optionsbedingungen jeweils zu 

bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreisen („Bedingtes 

Kapital 2017“). Die aufgrund dieser Bestimmung ausgegebenen 

Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie 

entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
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 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung 
unter Tagesordnungspunkt 8 vor, folgenden Beschluss zu 
fassen: 
 

§ 14 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrats) wird mit 

erstmaliger Wirkung für das am 1. Januar 2017 begonnene 

Geschäftsjahr 2017 geändert und wie folgt neu gefasst: 

 

§ 14 Vergütung des Aufsichtsrats § 14 Vergütung des Aufsichtsrats 

 

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält jährlich 

a) eine feste Vergütung von 60 000 € und 

 

b) eine erfolgsorientierte variable Vergütung für jeden vollen 

0,01 €, um die das im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr, 

für das die Vergütung gezahlt wird, ausgewiesene Ergebnis pro 

Aktie (Earnings per Share, EPS) des BASF-Konzerns das 

Mindest-EPS übersteigt. Das Mindest-EPS beträgt für das 

Geschäftsjahr 2008 1,35 €. Die erfolgsorientierte variable 

Vergütung beträgt 800 € je vollen 0,01 € EPS bis zu einem EPS 

von 2,10 €, 600 € für jeden weiteren 0,01 € EPS bis zu einem 

 

1. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält jährlich eine feste 

Vergütung von 200.000 €. 
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EPS von 2,60 € und 400 € für jeden darüber hinausgehenden 

0,01 €. Die erfolgsorientierte variable Vergütung ist begrenzt auf 

den Höchstbetrag von 120.000 €. Das Mindest-EPS erhöht sich 

für jedes folgende Geschäftsjahr um jeweils 0,05 €. Dies gilt 

entsprechend für die in Satz 3 genannten Schwellenwerte. 

 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, 

ein stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache der 

Vergütung eines ordentlichen Mitglieds. 

 

 

 

 

 

 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache, 

ein stellvertretender Vorsitzender das Eineinhalbfache der 

Vergütung eines ordentlichen Mitglieds. 

2. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss mit 

Ausnahme des Nominierungsausschusses angehören, erhalten 

hierfür eine weitere feste Vergütung in Höhe von 12.500 €. Für 

Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt die weitere feste 

Vergütung 50.000 €. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält 

das Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender das 

Eineinhalbfache der weiteren festen Vergütung. 

2. Aufsichtsratsmitglieder, die einem Ausschuss – mit 

Ausnahme des Nominierungsausschusses – angehören, 

erhalten hierfür eine weitere Vergütung in Höhe von 12.500 €. 

Für Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt die weitere 

Vergütung 50.000 €. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält 

das Doppelte, ein stellvertretender Vorsitzender das 

Eineinhalbfache der weiteren Vergütung. 

 3. Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, 25 

Prozent der gemäß Ziffer 1 gezahlten Vergütung für den Erwerb 

von Aktien der Gesellschaft zu verwenden und die Aktien für die 

Dauer der Mitgliedschaft im Aufsichtsrat zu halten. Von der 

Verwendungspflicht ausgenommen ist der Teil der Vergütung, 
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den das Aufsichtsratsmitglied aufgrund einer vor seiner 

Bestellung in den Aufsichtsrat eingegangenen Verpflichtung 

anteilig für die nach Ziffer 1 erhaltene feste Vergütung an einen 

Dritten abführt. Die Verwendungs- und Haltepflicht besteht in 

diesem Fall für 25 Prozent des nach der Abführung 

verbleibenden Teils der Vergütung. Die Gesellschaft behält den 

genannten Teil der Vergütung ein und veranlasst für die 

Mitglieder des Aufsichtsrats den Erwerb der Aktien am ersten 

Börsenhandelstag nach Fälligwerden der Vergütung. Die 

erworbenen Aktien werden in ein auf den Namen des 

Aufsichtsratsmitglieds lautendes Depotkonto bei einer im Inland 

ansässigen Geschäftsbank, das ausschließlich der Verwahrung 

und Verwaltung dieser Aktien dient, eingebucht. 

Vergütungsanteile, die rechnerisch nicht für den Erwerb einer 

ganzzahligen Aktienzahl verwendet werden können, werden an 

das Aufsichtsratsmitglied ausgezahlt. Die Einhaltung der 

Halteverpflichtung ist der Gesellschaft nachzuweisen. Die in 

Satz 1 genannte Erwerbspflicht besteht nicht für die Vergütung, 

die zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat noch 

nicht gezahlt wurde. 
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 4. Der Anspruch auf den in Ziffer 3 Satz 1 genannten Teil der 

Vergütung entfällt rückwirkend, wenn das Aufsichtsratsmitglied die 

erworbenen Aktien vor seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat 

teilweise oder vollständig veräußert oder beleiht. 

3. Die Gesellschaft leistet dem Aufsichtsratsmitglied Ersatz 

seiner Auslagen sowie von ihm wegen seiner Tätigkeit als 

Mitglied des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses zu 

entrichtender Umsatzsteuer. Die Gesellschaft gewährt ferner 

den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Teilnahme an einer 

Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse, denen 

sie angehören, ein Sitzungsgeld von 500 € und bezieht die 

Aufgabenwahrnehmung der Mitglieder des Aufsichtsrats in die 

Deckung einer von ihr abgeschlossenen Vermögensschadens-

Haftpflichtversicherung mit ein. 

5. Die Gesellschaft leistet dem Aufsichtsratsmitglied Ersatz 

seiner Auslagen sowie von ihm wegen seiner Tätigkeit als 

Mitglied des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses zu 

entrichtender Umsatzsteuer. Die Gesellschaft bezieht die 

Aufgabenwahrnehmung der Mitglieder des Aufsichtsrats in die 

Deckung einer von ihr abgeschlossenen Vermögensschadens-

Haftpflichtversicherung mit ein. 

4. Mitglieder des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses, die 

nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

bzw. dem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden 

angefangenen Monat ihrer Mitgliedschaft ein Zwölftel der 

Vergütung. 

6. Mitglieder des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses, die 

nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat 

bzw. dem Ausschuss angehört haben, erhalten für jeden 

angefangenen Monat ihrer Mitgliedschaft ein Zwölftel der 

Vergütung. 

5. Die Vergütungen nach den Ziffern 1 und 2 werden fällig 

nach Ablauf der Hauptversammlung, die den in Ziffer 1 

7. Die Vergütungen nach den Ziffern 1 und 2 werden fällig 

nach Ablauf der Hauptversammlung, die den Konzernabschluss 
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genannten Konzernabschluss entgegennimmt oder über seine 

Billigung entscheidet. 

über das Geschäftsjahr, für das die Vergütung gezahlt wird, 

entgegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 

 

 


